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 Veröffentlicht am 17.01.1972

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Die an den Gegenvertreter in einer Streitverhandlung gerichteten Worte eines Rechtsanwaltes "reden sie nicht so

daher, zu dumm" stellen das Disziplinarvergehen der Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes dar.
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